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Bekanntmachung.
Auf Antrag der Erben der am

v. Januar 1904 zu Oestrich verstorbenen
Witwe Anto « Petmecky , Katharine,
geb. Hofmann , von Sonnenberg , ist
für den Nachlaß der Genannten in Gemäß¬
heit der §§ 1975 und 1981 , Abs . 1 des
Bürgerlichen Gesetzbuches , eine Pflegschaft
zum Zwecke der Befriedigung der Nachlaß¬
gläubiger (Nachlaßverwaltung ) angeordnet
und der Lehrer Heinrich Bendel zu
Tonnenberg zum Nachlaßverwalter be¬
stellt worden . F301

Wiesbaden , den3. Mai 1904.
König !. Amtsgericht , Abt . 8.

Bekanntmachung.
Interessenten werden hiermit darauf hinge-

Men , daß am 1. Jan . 1904 das Gesetz, betreffend
oinderarveit in gewerblichen Betrieben
»om 30. März 1903 <R.-G.-B . S . 113) in Kraft
tritt und die zur Ausführung desselben von den
Herren Ministern für Handel und Gewerbe , der
geistlichen Unterrichts - u . Medizinal -Angelegen-
heiten und des Innern erlassene Anweisung vom
30. November d . I . demnächst in Form einer
Beilage im Regierungsamtsblatt (Frankfurter Amts¬
blatt ) veröffentlicht werden wird . *

Wiesbaden , den 16. Dez. 1908.
Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

Wird veröffentlicht ."
Wiesbaden , den 26. April 1904.

Der Polizei -Präsident : v . Schenck«

Bekanntmachung.
Interessenten werden hierdurch auf die in d. .

Extra -Beilage zum Amtsblatt No . 30 der König !.
Regierung zu Wiesbaden — vom 23 . Juli d . I . —
zum Abdruck gelangte Polizei - Verordnung
betr. den Verkehr mit Mineralölen vom
18. Juni 1903 mit dem Bemerken ausdrücklich hin¬
gewiesen. daß mit dem Tage des Inkrafttretens der
Provinzial -Polizei -Verordnung (1 . Oktober 1803)
wie in § 19 angegeben , für den hiesigen Regierungs¬
bezirk erlassene gleiche Verordnung vom 5 Juni
1883 außer Wirksamkeit tritt . *

Wiesbaden » den 27. Juli 1903.
Der Polizei -Präsident . In Vertr . : Falcke.

.Wird veröffentlicht " .
Wiesbaden , den 26. April 1904.

Der Polizei -Präsident , v . Schenck.

Bekanntmachung.
Grundsätze für die Lieferung von Lymphe au « den
Königlichen Anstalten zur Gewinnung tierischen

Impfstoffes.
Die Anträge auf Lieferung von Lymphe aus

einer Königlichen Anstalt zur Gewinnung tierischen
Impfstoffes sind brieflich oder telegraphisch bei dem
Dirigenten der Anstalt einzubringcn . Zur Stellung
derselben sind Arzte , Behörden und Vorstände
öffentlicher Krankenanstalten befugt . Das Jmpf-
ergebnis ist alsbald nach seiner Feststellung der
Anstalt auf den den Sendungen zur Bericht¬
erstattung beigefügten Karten durch den Arzt , der
die Impfungen vorgcnommen hat , portofrei mit-
juteilen . Bei den Lymphbestellungen ist folgendes
zu beachten:

-,) Die Anträge auf Lieferung von Lymphe zu
öffentlichen Impfungen sind unter deutlicher
Angabe des Namens und des Wohnortes
des mit der Ausführung derselben beauf¬
tragten Arztes . sowiederZahl derJmpfungen,
zu denen , und des Tages , an welchem die
Verwendung stattfindcn soll , mindestens
14 Tage vor dem letzteren einzubringen.

Die Lieferung erfolgt in der Regel an
den Jmpfarzt.

d) Die Anträge auf sofortige Lieferung von» ezu den Impfungen,welche wegen
isbruches der natürlichen Pocken von

den zuständigen Behörden angcordnet sind
oder welche aus gleichem Grunde in Kranken-
Anstaltcn oder Gefängnissen an dem Warte-
personale bczw . den Insassen dieser Anstalten
vorgenommen oder welche au ausländischen
Arbeitern auf Anordnung der zuständigen
Behörden ausgesührt werden sollen , haben
außer der Bezeichnung der Adresse , an welche
die Sendung geschickt werden soll , die Zahl
der voraussichtlich zur Impfung gelangenden
Personen zu enthalten.

o) Die Anträge auf Lieferung von Lymphe zu
privaten Zwecken können nur von Ärzten
gestellt werden ; auch bei diesen kann der
Anstalts -Dirigent eine vicrzehntägige Vor-
ausbcstellung verlangen.

Die Lieferung erfolgt in den Fällen s ) und
°) kosten- und portofrei , für private Zwecke (c)
kosten- und portopflichtig und zwar gegen eine
durch Einsendung mit der Post frei einschließlich
Bestellgeld im Voraus zu leistende Zahlung von
-0 Pf . für eine zu einer Impfung , von 60 Pf . für
«ne zu fünf Impfungen hinreichende Menge . Die
Verwendung von Postmarken zur Zahlung ist
dicht statthaft . _ *

Vorstehende Bekanntmachung des Herrn
Regierungs -Präsidenten hierselbst wird hiermit zur
öffentlichen Kenntnis gebracht.

Wiesbaden , 7. April 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Die diesjährigen öffentlichen Impfungen finden

im Rathausc . Zimmer No . 16 , nachmittags um
5 Uhr , an folgenden Tagen statt : 2 ., 3 ., 4 ., 6 .,
7 .. 17 ., 18 ., 19 ., 20 .. 21 . Mai . 5 ., 6 .. 7 .. 8 ., 9 .,
10 .. 19 ., 20 ., 21 ., 22 . September . Für Impflinge
aus infizierten Häusern sind die Termine auf den
23 . und 24 . September angesetzt.

Die Termine für die Wiederimpfung werden
den betreffenden Kindern in ihren Schulen bekannt
gegeben.

Der Eingang zum Jmpflokal erfolgt durch
das Portal gegenüber dem Hotel „Zum grünen Wald " .

Eine Woche nach der Impfung sind die
geimpften Kinder zur Prüfung des Erfolges im
Impftermine vorzustelleu . Nachschau findet eben¬
falls nachniittag » 5 Uhr statt.

Die Angehörigen dürfen sich erst nach Empfang¬
nahme des Impfscheines aus dem Jmpflokal ent¬
fernen.

Die Angehörigen der Impflinge (Eltern,
Pflegeeltern und Vormünder ) werden ersucht , ihre
Kinder bezw . Pflegebefohlenen pünktlich nach¬
mittags um 5 Uhr zur Impfung und Nach¬
schau zu bringen , andernfalls müssen die Kinder , bei
Vermeidung der im Reichsimpfgesetz angedrohten
Strafen , auf eigene Kosten geimpft werden.

Jmpfpflichtig sind alle im Jahre 1903 und
früher geborenen Kinder , soweit sie nicht mit Er¬
folg geimpft worden sind oder nach ärztlichem
Zengniß die natürlichen Blattern überftanden
haben , ferner diejenigen Kinder , welche in früheren
Jahren wegen Krankheit zurückgestellt oder der
Impfung vorschriftswidrig entzogen worden sind.

Gleichzeitig mache ich darauf aufmerksam , daß
Abimpfungen von Arm zu Arm nicht stattsinden
und daß der zur Verwendung gelangende Impf¬
stoff aus dem staatlichen Jmpfinstitut zu Cassel
bezogen wird.

Verhaltungsvorschrift ««
für die Angehörigen der Erstimpflinge.

8 1. Aus einem Hause , in welchem an¬
steckende Krankheiten , wie Scharlach , Masern,
Diphtherie , Croup , Keuchhusten , Flecktyphus , rosen¬
artige Entzündung oder die natürlichen Pocken
herrschen , dürfen die Impflinge zum allgemeinen
Termine nicht gebracht werden , auch haben sich
Erwachsene , die in solchen Häusern wohnen , vom
Impftermine fernzuhalten.

8 2 . Die Eltern des Impflinge ? oder deren
Vertreter haben dem Jmpsarzte vor der Aus¬
führung der Impfung über frühere oder noch be¬
stehende Krankheiten des Kindes Mitteilung zu
machen.

§ 3 . Die Kinder müssen zum Impftermine
mit reingewaschenem Körper und mit reinen
Kleidern gebracht werden.

Z 4 . Auch nach dem Impfen ist möglichst
große Reinhaltung des Jmpflingcs die wichtigste
Pflicht.

8 8 . Man versäume eine tägliche sorgfältige
Waschung nicht.

8 6. Die Nahrung des Kindes bleibe un¬
verändert.

8 7 . Bei günstigem Wetter darf das Kind
ins Freie gebracht werden . Man vermeide im
Hochsommer nur die heißesten Tagesstunden und
die direkte Sonnenhitze.

8 8 . Die Impfstellen sind mit grober Sorg¬
falt vor dem Äufreiben , Zerkratzen und vor Be¬
schmutzung zu bewahren , sie dürfen nur mit frisch
gereinigten Händen berührt werden , zum Waschen
der Impfstellen darf nur reine Leinwand oder
reine Watte verwendet werden.

Vor Berührung mit Personen , welche an
eiternden Geschwüren , HautauLschlägcn oder Wund¬
rose (Rotlauf ) erkrankt sind , ist .. der Impfling
sorgfältig zu bewahren , um die Übertragung von
KrankheitSkeimcn in die Jmpsstellen zu verhüten,
auch sind die von solchen Personen benutzten
Gegenstände von dem Impflinge fernznbalteii.
Kommen unter den Angehörigen des Jmpflinges,
welche mit ihm denselben Haushalt teilen . Fälle
von Krankheiten der obigen Art vor , so ist es
zweckmäßig , den Rat eines Arztes einzuholen.

8 9 . Nach der erfolgreichen Impfung zeigen
sich vom vierten Tage ab kleine Bläschen , welche
sich in der Regel bis zum nennten Tage unter
mäßigem Fieber vergrößern und zu erhabenen von
einem roten Entzündungshof umgebenen Sckintz-
pocken entwickeln . Dieselben enthalten eine klare
Flüssigkeit , welche sich am achten Tage zu trüben
beginnt . Vom zehnten bis zwölften Tage beginnen
die Pocken zu einem Schorfe einzutrocknen , der
nach drei bis vier Wochen von selbst abiällt.

Die erfolgreiche Impfung läßt Narben von
der Größe der Pusteln zurück , welche mindestens
mehrere Jahre hindurch deutlich sichtbar bleiben.

8 10 . Bei regelmäßigem Verlaufe der Schutz-
Pocken ist ein Verband überflüssig , falls aber in
der nächsten Umgebung derselben eine starke , breite
Röte entstehen sollte , sind kalte , häufig zu wechselnde
Umschläge mit abgekochtem Wasser anzuwenden;
wenn die Pocken sich öffnen , ist ein reiner Verband
anzulegen.

Bei jeder erheblichen , nach der Impfung ent¬
stehenden Erkrankung ist ein Arzt zuznziehen ; der
Jmpfarzt ist von jeder solchen Erkrankung , welche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tage » nach
derselben eintritt , in Kenntnis zu setzen.

8 11 . An dem im Impftermine bekannt zu
gebenden Tage erscheinen die Impflinge zur Nach¬
schau . Kann ein Kind am Tage der Nachschau
wegen erheblicher Erkrankung , oder weil in dem
Hause eine ansteckende Krankheit herrscht (8 1),
nicht in das Jmpflokal gebracht werden , so haben
die Eltern oder deren Vertreter dieses spätestens
am Termintage dem Jmpfarzt anzuzeigen.

8 12 . Der Impfschein ist sorgfältig auf¬
zubewahren.

Verhaltungsvorschriften für
Wiederimpflinge.

8 1. Aus einem Hause , in welchem ansteckende
Krankheiten , wie Scharlach , Masern , Diphtherie,
Croup . Keuchhusten , Flecktyphus , rosenartige Ent¬
zündungen oder die natürlichen Pocken herrschen,
dürfen die Impflinge zum allgemeinen Termin
nicht kommen.

8 2 . Die Kinder sollen im Impftermine mit
reiner Haut , reiner Wäsche und in sauberen Kleidern
erscheinen.

8 3 . Auch nach dem Impfen ist möglichst
große Reinhaltung des Impflings die wichtigste
Pflicht.

8 4 . Die Entwickelung der Impfpusteln tritt
am 3. oder 4 . Tage ein und ist für gewöhnlich mit
so geringen Beschwerden im Allgemeinbefinden ver¬
bunden , daß eine Versäumnis des Schulunterrichts
deshalb nicht notwendig ist. Nur wenn aus¬
nahmsweise Fieber eintritt , soll das Kind zu
Hause bleiben . Stellen sich vorübergehend größere
Röte und Anschwellungen der Impfstellen ein , so
sind kalte , bänfig zu wechselnde Umschläge mit ab¬
gekochtem Wasser anznwenden . Die Kinder können
das gewohnte Baden fortsetzen . Das Turne » ist
vom 3. bis 12 . Tage von Allen , bei denen sich
Jmpfblattern bilden , auszusetzen . Die Impfstellen
sind , solange sie nicht vernarbt sind , sorgfältig vor
Beschmutzung , Kratzen und Stotz , sowie vor
Reibungen durch engeKleidung und vor Druck von
Außen zu hüten . Insbesondere ist der Verkehr
mit solchen Personen , welche an eiternden Ge¬
schwüren , Hautausschlägen oder Wundrosen (Rot¬
lauf ) leiden , und die Benutzung der von ihnen
gebrauchten Gegenstände zu vermeiden.

8 5 . Bei jeder erheblichen , nach der Impfung
entstehenden Erkrankung , ist ein Arzt zuzuzieben.
der Jmpfarzt ist von solchen Erkrankungen , welche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben eintritt , in Kenntnis zu setzen.

8 6. An dem im Impftermine bekannt zu
gebenden Tage erscheinen die Impflinge zur Nach¬
schau . Kann ein Kind am Tage der Nachschau
wegen erheblicher Erkrankung , oder weil in dem
Hause eine ansteckende Krankheit herrscht (8 1),
nicht in das Jmpflokal kommen , so haben die
Eltern oder deren Vertreter diese? spätestens am
Termintage dem Jmpfarzt anzuzeigen.

8 7 . Der Impfschein ist sorgfältig auf¬
zubewahren . *

Wiesbaden , 28. April 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Diejenigen Herren Ärzte , welche in ihrer

Privatpraxis Impfungen vornehmen , mache ich auf
die Beschlüsse und Vorschriften des Bundesrates
vom 28 . Juni 1899 zur Ausführung des Jmpf-e es nebst den Erläuterungen hierzu (Extra-

rge zu No . 13 des Amtsblattes der König¬
lichen Regierung zu Wiesbaden vom 29 . März 1900)
aufmerksam.

Indem ich die Herren Ärzte um genaue Be¬
folgung dieser Vorschriften ersuche , weise ich be¬
sonders auf die 88 16 und 17 a . a . O . hin,
welche lauten:

„8 16 . Die Impfung wird der Regel
nach a »f einem Oberarm vorgenommen , und
zwar bei Erstimpflingen auf dem rechten , bei
Wiederimpflingen auf dem linken Arme . Es
genügen vier seichte Schnitte von höchstens
1 Centimeter Länge . Die einzelnen Jmpf-
schnitte sollen mindestens 2 Centimeter von
einander entfernt liegen . Stärkere Blutungen

' beim Impfen sind zu vermeiden . Einmaliges
Einstreichen der Lymphe in die durch Än-
spannen der Haut klaffend gehaltenen
Wunden ist im Allgemeinen ausreichend.

Das Aufträgen der Lymphe mit dem
Pinsel ist verboten.

Übrig gebliebene Mengen von Lymphe
dürfen nicht in das Gefäß zurückgesüllt oder
zu späteren Impfungen verwendet werden.

8 17 . Die Erstimpfung hat als erfolg¬
reich zu gelten , wenn mindestens eine Pustel
zur regelmäßigen Entwickelung gekommen ist.
Bei der Wiederimpfung genügt für den
Erfolg schon die Bildung von Knötchen oder
Bläschen an den Jmpsstellen ."

Prnckcxemplare der Vorschriften , welche von
den Ärzten bei der Ausführung des Jmpfgefchäftes
zu befolgen sind , sowie der Verhaltungsvorschriften
für die Angehörigen der Impflinge und Wieder¬
impflinge sind in der Bnchdrnckerei von Plaum,
Moritzstraße No . 27 , hierselbst zu haben.

Ferner mache ich wiederholt ..darans aufmerk¬
sam , daß Seitens der Herren Ärzte bei Abgabe
von Zeugnissen , in welchen gemäß der 88 2 und 10
des Reichsimpfgcsctzes vom 8. April 1874 in gültiger
Form (8 10 ) die Notwendigkeit der Zurückstellung
eines Impflings bezw . Wicderimpfling « bescheinigt
werden soll , nur das durch den BnndeSrats-
beschlnß vom 30 . Oktober 1874 (Min .-Bl . f.
d . i . V . S . 238 ) vorgcschriebcneFormular 3 zu be¬
nutzen ist . Es unterliegt dabei keinem Bedenke »,
wenn das Wort „kann " des Vordrucks in dem
bezeichneten Formular geeignetenfalls in „konnte"
umgeändcrt wird.

Ist ein Jmpfpflichtiger ans Grund eines ärzt¬
lichen Zeugnisses von der Impfung zweimal befreit
worden , so kann die fernere Befreiung nur durch
den zuständigen Jmpfarzt erfolgen (8 2 Abs . 2
des Jmpfgesetzes ) . *

Wiesbaden » den 7 . April 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Schenck«

1.

2.

3.

4.
8.
6.
7.

8.

Bekanntmachung.
Das Verbot des Befahrens einzelner
Straßen , Wege nnd Plätze mit Kraftfahr¬

zeugen betreffend.8nAbänderung meiner Bekanntmachung vomezember 1903 bestimme ich hierdurch auf
Grund des 8 27 der Polizeiverordnung des Herrn
Oberpräsidcntcn vom 13 . November 1901 aus
allgemeinen Verkehrs - und sicherheitSpolizeilichen
Gründen , daß von jetzt ab das Befahren folgender
Straßen , Wege und Plätze des Polizeibezirks
Wiesbaden für 3 - und 4-rädrige Kraftfahrzeuge
untersagt ist:

a ) innerhalb der Stadt r
die Emilienstraße , der Thorbcrgweg , der
Heinrichsbcrg , der Kanstcinsbcrg und die
Rößlcrstraße abwärts,
die beiden Verbindungswege zwischen Sonnen¬
bergerstraße und Park . bezw . Bodenstedtstraße
durch den Distrikt Blumenwiese und die Kur-
anlagen , sowie der Chaisenweg von der Dieten-
mühle abwärts an derRordfeite desRambach»
entlang,
der Verbindungsweg zwischen Kranzplatz und
Taunusstraße längs der Kochbrnnnen -Anlage,
die Saalgasse zwischen Taunus - und Nerostr .»
der Kranz - und Kochbrunncnplatz,
die Spiegelgasse , Kleine Weber - und Langgasse»
die Marktstraße vom Königlichen Schlosse an
auswärts , der Michelsberg und die Kirchgasse
von der Üanggasse bczw. Marktstraße bis zur
Friedrichstraße,
die Goldgasse . Mctzgergasse , Grabenstraße.
Gemeindebadgasse u . Kleine Schwalbacherstraße.
Ferner dürfen die im 8 24 der Straßen-

polizciverordnnng vom 18 . September 1900 außer¬
dem bezeichneten (nicht verbotenen ) Straßen nur
in den angegebenen Richtungen befahren werden.

lb) außerhalb der Stadt r
1. die Verbindungswege zwischen Jdsteinerweg

und verlängerten Kapellenstraße am Forsthause
im Dambachtal und an der MelibokuSeiche
vorbeiführend,

2 . die westliche Straße im Nerotal vom Krieger¬
denkmal bis Beausite und der Weg vom Viadukt
der Nerobergbahn durch das Nerotal an der
Leichtweisböhle vorbei und durch den Teufels»
graben bis zur Vlatterstraße , _ _

3 . der Weg von der Platterstraße an der Ostseite
des neuen Friedhofes entlang bis zurLeichtweiS»
höhle und von dieser ab aufwärts an den
Herrneichen vorbei durch den Distrikt Kiffelborn
bis zur Platterstraße,

4 . der große Rundfahrweg von den Herrneichen
durch den Rabengrund dis zur Kanzelbuche
und Kaiser - Friedrich -Eichc,

8 . der Weg von der Kaiser -Friedrich -Eiche durch
den Entenpfuhl an der Felsengruppe vorbei
nach dem Nerotalweg,

6 . der Weg von der Platterstraße an der Fisch¬
zucht vorbei nach der Aarstraße und

7 . die Schützcnstraße von der letzten Villa ab
aufwärts unter den Eichen hindurch bis zur
Platterstraße.
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung

werden in Gemäßheit des 8 366 Nr . 10 des Straf¬
gesetzbuches mit Geldstrafe bis zu 60 Mk . oder mit
Haft bis zn 14 Tagen geahndet . *

Wiesbaden , den 12. April 1904.
_ Der Polizei -Präsident : » ♦ Schenck.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung über die Polizei -Verwaltung in den
nencrworbenen Landesteilen vom 20 . Sept . 1867
und der 88 143 nnd 144 des Gesetzes über die all¬
gemeine Landesverwaltnng vom 30 . Juli 1883 wird
mit Zustimmung des Magistrats nachstehende , mit
dem Tage der Veröffentlichung in Kraft tretend«
Polizei -Verordnung erlassen:

Das Grundstück Emscrstraße 2 scheidet durch
Verlegung der Grenze der geschlossenen und offenen
Bauweise bis an das Grundstück Emscrstraße 4
ans dem im 8 51 der Banpolizei -Verordnung vom
18 . November 1898 unter A bezeichneten Bezirk im
Gebietsteil I aus . Für das Grundstück wird die
geschlossene Bauweise zuaelassen . *

Wiesbaden , den 27 . Äpril 1904.
Der Polizei -Präsident : v Schenck.

Bekanntmachung.
Es sind mehrfach Zuwiderhandlungen gegen

die Bestimmungen der Polizei -Verordnung vom
1. August 1889 dadurch vorgekommen , daß auf
Grundstücken Entwässerungs - Arbeiten ohne bau¬
polizeiliche Genehmigung ansgeführt worden sind.

Im Interesse der Beteiligten wird darauf
aufmerksam gemacht , daß die Herstellung . Er¬
neuerung oder Veränderung einer Grundstücks-
Ennvässernng oder eines Teils derselben , einschließlich
der oberirdischen Anlage » nur auf Grund einer
polizeilichen Erlaubnis erfolgen darf.

Zuwiderhandelnde werden bestraft , auch können
die Ärbeiten zwangsweise eingestellt werden . *

Wiesbaden, ' den 2. Avril 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

Verzeichnis
der in der Zeit vom 1. b ;s einschließlich 7 . Mai 1904
bei der Königlichen Polizei -Direktion angemeldetcn

Fundgegenstände.
Gefunden : 1 Brille , 2 Handtäschchen mit

Inhalt , 3 Portemonnaies mit Inhalt , 1 Brache,
2 Damenjchirme , 1 Kneifer , 1 Spitzenibawl , 1 gold.
Trauring , verschiedene Schulbücher für Oberklasscn
einer höheren Schule , 1 englischer Schlüssel ( sogen.
Engländer ). *

Zugelaufen : 7 Hunde.
König ». Polizei -Direktion , Wiesbaden.



K- ttr Ä. 14 . Mai 1« 04. Amtliche Anreigen des Wiesbadener Tagblatts. « . Jahrgang . N ». «8.

Bekanntmachung.
Zur Warnung der Publikum» vor Über¬

tretungen werden nachstehend die den Schutz der
Walde» vor Bränden bezweckenden Strafbestim¬
mungen hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht:

a) § 368 Nr. 6 de»Reichsstrafgesetzbuches.
Mit Geldstrafe bis zu 60 Mk. oder mit Haft

bi» zu 14 Tagen wird bestraft, wer an gefährlichen
Stellen in Wäldern oder Haiden, oder in gefähr¬
licher Nähr von Gebäuden oder feuerfangendcn
Sachen Feuer anzündct.

b) § 44 de» Feld - und Forstvolizeigesetze»
vom1. April 1880.

Mit Geldstrafe bis zu 50 Mk. oder Haft bis
zu 14 Tagen wird bestraft, wer

1. mit unverwahrtem Feuer oder Licht den
Wald betritt oder sich demselben in gefahr¬
bringender Weise nähert,

2. im Walde brennende oder glimmende
Gegenstände fallen läßt, fortwirft oder un¬
vorsichtig handhabt,

3. abgesehen von den Fällen des8 368 Nr. 6
des Strafgesetzbuches im Walde oder in
gefährlicher Nähe desselben im Freien ohne
Erlaubnis de« Ortsvorstchers, in dessen
Bezirk der Wald liegt, in Königlichen Forsten
ohne Erlaubnis der zuständigen Forst¬
beamten Feuer anzündet, oder da«gestatteter
Maßen angezündete Feuer gehörig zu beanf-
fichtigen oder auSzuIöschcn unterläßt,

4. abgesehen von den Fällen des8 360 Nr. 10
des Strafgesetzbuches bei Waldbränden, von
der Polizeibehörde, dem Ortsvorsteher, oder
deren Stellvertreter oder den, Forstbesitzer
»der Forstbeamten zur Hilfe aufgefordert,
keine Folge leistet, obgleich er der Auf¬
forderung ohne erhebliche eigene Nachteile
genügen konnte.

») Regierungs-Polizei-Verordnung vom
4. März 1889.

Mit Geldstrafe bis zu 10 Mk. im Unvcrmögens-
falle mit verhältnismäßiger Haft wird bestraft,
wer in der Zeit vom 16. März bis 1. Juni in
einem Walde außerhalb der Fahrwege Zigarren
oder au» einer Pfeife ohne verschlossenen Deckel
raucht. *

Wiesbaden, den8. März 1904.
_ Der Oberbürgermeister.
Auszug aus der Polizei -Verordnung
vom 1« . Juni 1903 , betv.  Ab¬
änderung der Stratzen -Polizei -Ver-
ordnung vom 18 . September 1900.

8 56.
4. Kindern unter 10 Jahren, welche sich nicht

in Begleitung erwachsener Personen befinden, sowie
Dienstboten oder Personen in unsauberer Kleidung
ist die Benutzung der in den öffentlichen Anlagen
und Straßen ausgestellten Ruhebänke, welche die
Bezeichnung„Stadt Wiesbaden" oder „Kurver¬
waltung" tragen, untersagt. *

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden, 1. April 1904.

Der Magistrat.
Auszug aus der Straßen -Polizei-
Derordnung vom 18 . Sept . 1900.

8 57.
Verkehr in der Kochbrunnen-Anlage.

1. Kindern unter 10 Jahren ist ohne Begleitung
erwachsener Personen, Kinderwärterinnen jedoch,
die sich in Ausübung ihres Berufes befinden, über¬
haupt der Aufenthalt in der Kochbrunnen-Anlage
und der Trinkhalle daselbst untersagt.

2. Personen in unsauberer Kleidung, ferner
solchen Personen, welche Körbe oder Traglasten
irgend welcher Art mit stch führen, ist der Aufent¬
halt in der Kochbrunnen-Anlagc und Trinkhalle,
sowie der Durchgang durch die Anlage nicht ge¬
stattet.

3. In der Zeit vom1. April bi» 1. November
ist da» Rauchen in der Kochbrunncn-Anlage bis
9 Uhr vormittags verboten.

4. Das Mitbringen von Hunden in die Koch-
brunnen-Anlage und Trinkhalle ist verboten.

5. Während der Brunncnmusik darf die Ver-
bindungsstraßc zwischen Taunusstraße und Kranz-
vlatz mit Fuhrwerk jeder Art nur im Schritt be¬
fahren werden. *

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden, den1. April 1904.

Der Magistrat.
Bekanntmachung,

betr. An- und Abmeldung von Gewerbe¬
betrieben.

Die hiesigen Gewerbetreibenden werden zur
Vermeidung von Verstößen gegen die bestehenden
gesetzlichen Bestimmungen darauf aufmerksam ge¬
macht, daß gemäß§ 52 des Gewerbesteuergefetzes
vom 24. Juni 1891 und der dazu ergangenen An¬
weisung des Herrn Finanzministcrsvom4. Novem¬
ber 1895, Abschnitt VI Artikel 25, ein Jeder, welcher
hier den Betrieb eines stehenden Gewerbes aufängr,
dem Magistrat vorher oder spätestens gleichzeitig
mit dem Beginn des Betriebs Anzeige davon zu
machen hat. Die Anzeige hat schriftlich zu erfolgen;
sie kann auch im Rathaus, Zimmer Nr. 5, mündlich
während der üblichen Vormittagsdicnststundcn zu
Protokoll gegeben werde».

Diese Verpflichtung trifft auch Denjenigen,
Welcher

*) da» Gewerbe eines Anderen übernimmt und
fortsetzt,

b)  neben seinem bisherigen Gewerbe oder an
Stelle desselben ein anderes Gewerbe an¬
fängt.

Wer die gesetzliche Verpflichtung zur Annieldung
eines steuerpflichtigenGewerbes innerhalb der vor-
geschricbcncu Frist nicht erfüllt, verfällt nach8 70
de» Gewerbestenergesetzes in eine dem doppelten
Betrag der einjährigen Steuer gleichen Geldstrafe,
daneben ist die vorenthaltcne Steuer zu entrichten.

Das Aufhören eines steuerpflichtigen Gewerbes
ist dagegen nach8 10, Absatz2 des Gesetzes vom
14. Juli 1893 und Artikel 23 der cit. Anweisung
bei den Herren Vorsitzenden der für die Veranlagung
zuständigen Stenerausschüffeder Gewcrbesteuer-
klasscn1, 2. 3 und4 schriftlich abzumeldcn.

Wird ein Gewerbebetrieb eingestellt, aber nicht
rechtzeitig abgemeldct, so ist die Gewerbesteuer nach
8 83 de« Gewerbestcuergeietzesfortzuentrichten. *

Wiesbaden, 5. März 1904.
Der Magistrat. — Steuerverwaltung.

Bekanntmachung.
Es wird wiederholt darauf aufmerksam ge¬

macht, dast das Betreten der Wiesen nicht
statthaft ist.

Das Feldschutzpersonal ist angewiesen worden,
Übertretungen zwecks Bestrafung zur Anzeige zu
bringen. *

Wiesbaden , den 29. April 1904.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Der Taglöhner Anton Neutnann , geboren

am 13. August 1873 zu Biebrich, zuletzt Röder-
straßc No. 22 wohnhaft, entzieht sich der Fürsorge
für seine Familie, sodaß dieselbe au» öffentlichen
Mitteln unterstützt werden muß.

Wir bitten um Mitteilung seine» Auf¬
enthaltsorte». *

Wiesbaden, den7. Mai 1904.
Der Magistrat. — Armenverwaltung.

Bekanntmachung.
Der Schuhmacher Karl Feucht, geboren am

23. Dezember 1861 zu Laufenselden, zuletzt Schacht-
straße No. 3 wohnhaft, entzieht sich der Fürsorge
für seine Familie, sodaß dieselbe aus öffentlichen
Mitteln unterhalten werden muß.

Wir bitten um Mitteilung seines Auf¬
enthaltsortes. *

Wiesbaden, den9. Mai 1904.
Der Magistrat. — Armeuverwaltung.

Stadt , öffentl . Gnter -Niederlage.
In die städt. öffentliche Güter-Niedcrlage unter

dem Accise-Amts-Gcbäudc.Neugasse 6a hier,werden
jederzeit unverdorbene Maaren zur Lagerung aus¬
genommen.

Das Lagergeld beträgt zehn Pf. für je 50 kg
und Monat. Die näheren Bedingungen sind in
unserer Bnchhalterei, Eingang Nengaffc6», zuerfahren. *

Wiesbaden, den1. Mai 1904.
_ Städtisches Aeeise-Amt.

Bekanntmachung.
Bei Revisionen von Hauscntwässerungs-An-

lagen wurde mehrfach wahrgenommen, daß die
Wafserverschlüfse unter den Knchenspülsteinen,
Badewannen und sonstigen Ausgüssen, die so¬
genannten BlcisypbonS, ungenügend gereinigt
werden. Das Aufstcigen schlechter, gesundheits¬
schädlicher und übelriechender Luft aus den in den
Syphons sich ansammclnden, in Fäulniß über¬
gehenden Stoffen ist die Folge hiervon.

Es wird deshalb unter Hinweis auf die Be¬
stimmungen des 8 5 der Polizei-Verordnung vom
1. August 1889, wiederholt auf die Wichtigkeit und
Notwendigkeit einer sorgfältigen und regelmäßigen
Reinhaltung der Wasserverschlüsscunter den Spül¬
steinen, Badewannen und Ausgüssen besonder«
aufmerksam gemacht.

Die Reinigung soll in der Regel monatlich ein-
bis zweimal vorgenommen und dabei folgender¬
maßen Verfahren werden:

Nachdem man zunächst in den Syphon von
oben heißes Wasser eingegoffen hat, um die Fett¬
ansätze zu lösen, stellt man direkt unter den Syphon
einen leeren Eimer, öffnet durch Aufdrehen mit
einer gewöhnlichen Zange oder einem anderen ge¬
eigneten Werkzeug die am tiefsten Ende des Wasser¬
verschlusses eingebrachte Schraube und reinigt durch
die entstandene untere Ocffnung, am besten mittelst
einer geeigneten biegsamen Bürste mit Drahtsticl
durch mehrmaliges Answischen die gekrümmten
Rohre. Der Kopf der « chranbe ist ebenfalls von
Schmutzbestandteilen zu befreien. Hierauf gießt man
nach Schließung der Schraubcnöffnung' eine ge¬
nügende Menge Wasser, am besten heißes Wasser,
in die Ablanföffnnng des Spülsteines oder Ablauf-
beckcns, damit die etwa noch zurückgebliebenen
Schmutzteile aus dem Waffcrverschlnffe entferntwerden.

Den Inhalt der vor der Reinigung unter den
Wasservcrschluß anfgestellten Eimer schütte man in
das Klofet aus. *

Wiesbaden, den3. Mai 1904.
Stadtbauamt , Abt, f. KanalisationSwcsen.

Bekanntmachung,
betr. Nmuummcricrung von Häusern.

Wir machen hiermit darauf aufmerksam, daß
in folgenden Straßen:
Alexandrastraße,
Beelhovenstraßc,
Ublandstraßc,
Eltvillerstraße,
Gartenstraßc,
Geisbergstraße,
Gustav-Freytagstraße,
Humboldtstraße,
Kiedricherstraßc,
Langgasic,
Mühlgasse,

Lahnstraße,
Lefs'nystraße,
Mainzcrstraße,
Martinstraße,
Ncttelbeckstraße,
Niederwaldstratze,
Platterstraße,
Wilhelminenstraße,
Wcinbergstraße,
Kaiser-Fricdrich-Ring,

Änderungen und Ergänzungen der Hausnummerier-
ung notwendig geworden sind, wa» in dem alsbald
erscheinenden lieiieit Adreßbuch Berücksichtigung ge¬
funden bat. Mit der Ausgabe desselben wird die
Neu-Nummerierung der in Betracht kommenden
Häuier und Grundstücke vorgenommen werden. *

Wiesbaden, den6. Mai 1904.
Ttadtbauanlt , Abteilung für Straßenbau.

Verdingung.
Die Herstellung einer elektrischen Be¬

leuchtung einiger Räume der Feuerwache soll
im Wege der öffentlichen Ausschreibung oerdnngenwerden.

Angebotsformnlare. Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können während der Vormittags-
dicnststuiiden im Haufe Friedrichstrabe 15, Zimmer
No. 20, eingesehen, die Verdingungsunterlagen, aus¬
schließlich Zeichnungen, auch von dort bezogenwerden.

Verschlosseneu. mit der Aufjchrift„St .B.A.18"
versehene Angebote sind spätestens bis

Mittwoch, den 1». Mai 1904,
vormittags 10 Uhr,

hierher cinzlireichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen-

lvart der etwa erscheinenden Anbieter.
Stur die mit dem vorgeschriebcnen und ans¬

gefüllte» Verdingnngsformnlar eingereichteii An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Zilschlagsfrist: 5 Tage.
Wiesbaden, den6. Mai 1904.

Stadtvauamt.

Verdingung.
Die Ausführung der Betondecken (Bimr-

kierbetou zwischen eisernen Trägern) im Neubau
der Oberrealschuleam Zietenring soll im
Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungenwerden.

Angebotsformulareu. Verdingungsunterlagen
können wäbrend der VormittaaSdienststnuden im
Städt. Verwaltungsgebäude, Friedrichstraße 15,
Zimmer No. 9, eingesehen. die Allgebotsformulare
ausschließlich Zeichnungen auch von dort gegen
Barzahlung oder bestellgeldsreie Einsendung von
50 Pf. und zwar bi» zum 19. Mai d. I . bezogen
werden. Die Zeichnniigen liegen im Äanbüreau
auf der Baustelle zur Einsicht auf.

Verschlossene und mit der Aufschrift„tz. A.29"
versehene Angebote sind spätestens bis

SamStag , de» 21. Mai 1904,
vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichcn.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und anS-

gefüllten Verdingungsformular cingereichtcn An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist: 30 Tage.
Wiesbaden» den9. Mai 1904.

Stadtbauamt , Abteilung für Hochbau.

Kirchliche Anzeigen.
Marktkirche.

Sonntag, den 15. Mai. (Exaudi.)
Jugendgottesdienst8'/- Uhr: Pfr. Schüßler.
Hauptgottesdienst10 Uhr: Dekan Bickel.
Christenlehre 110« Ubr: Pfr. Dekan Bickel.
Abendgottcsdicnst5 Uhr: Pfr . Ziemendorff.
Amtswoche: Pfr . Schüßler.
Mittwoch von 6—7 Uhr: Orgelkonzert. Ein¬

tritt frei.
Bergkirche.

Sonntag, den 15. Mai. (Exaudi.)
Hauptaottcsdienst10 Uhr: Hilfspr. Ebcrling.

Nach der Predigt Christenlehre.
Abcndgottesdienst5 Uhr: Pfr. Grein.
Amtswoche. Taufenu. Trauungen: Hilfspr.

Eberling. Beerdigungen: Pfr. Grein.
Ringkirche.

Sonntag, den 15. Mai. (Exaudi.)
Hauptgottesdienst 10 Uhr: Hilfspr. Schlaffer.
Abcndgottesdienst5 Uhr: Pfr. Risch.
Amtswoche. Taufe» u. Trauungen: Hilfspr.

Schlaffer. Beerdigungen: Pfr. Risch.
Kapelle des Paulinenstifts.

Sonntag, den 15. Mai (Exaudi), vormittags
9 Uhr: Hauptgottesdienft. 10'/» Uhr: Kinder-
gottesdienst. Nachm. 4'/- Uhr: Jungfrauen-Verein.

Dienstag, nachmittags3'/- Uhr: Nähverein.
Gewerbeschule.

Sonntag, den 15. Mai: Gottesdienst. Pfr.
Schüßler.

Evangelisches BereinShaus, Platterstraße 2.
Sonntag, vorm. 11'/, Uhr: Sonntagsschule.
Nachmittags4'/- Uhr: Versammlung für junge

Mädchen(Sonntagsverein).
Abends8'/- Uhr: Versammlung für Jeder¬

mann(Bibelstunde).
Jeden Donnerstag, abends8'/- Uhr: Gcmein-

schaftsstunde.
Ev. Männer- und Jünglingsverein.

Montag, abends9 Uhr: Gefangstunde.
Dienstag, abends 81/» Uhr: Bibelstunde der

Jugendabteilung.
Mittwocb, abends9 Uhr: Bibelbeiprechung.
Donnerstag, abends 8'/- Uhr: Turnen der

Jugend.
Freitag, abends8'/, Uhr: Posaunenchor.
Samstag, abends9 Uhr: Gebetsstunde.

Christlicher Verein junger Männer.
Vereinslokal: Bleichstraße3, 1.

Sonntag: Ausflug nach Weisel bei Caub.
Abmarsch: Früh 5 Ubr vom Luisenplatz, Abfahrt
6.25 ab Biebrich per Schiff nach St . Goar.

Montag, abends9 Uhr: Männerchor-Probe.
Dienstag, abends 80« Uhr: Bibelbefvrechung.
Mittwoch, abends 9 Uhr: Bibelbesprechung

der Jugend-Abt.
Donnerstag,abds. 9Uhr: Posaunenchor-Probe.äreitag,abends9Uhr:Ges.Zusamincnkunft.iamstag, abends9 Uhr: Gebetrstnnde.
Das Vereinslokal ist jeden Abend von 8 Uhr

an geöffnet. VereinSbcsnch frei.
Evangelisches Gemeindehaus, Steingasse 9.

Das Lesezimmer ist Sonn- und Feiertags von
2—6 Uhr für Erwachsene geöffnet.

Lesezimmer: Versammlung junger Mädchen.
Jnngfranen-Vcrein der Bergkirchen-Gemeindc:

Nachm. 4—6 Uhr.
Versamuilungeu

im Gemeindesaal des Pfarrhauses, An der Ring-
kirche 3.

Sonntag, vorm. 11'/»Uhr: Kindergottesdienst.
Sonntag, nachm. 4'/-—7 Uhr: Versammlung

junger Mädchen(Sonntagsverein).
Mittwoch, nachm. 3—6 Uhr: Arbeitsstunden

des Näbvereins.
Mittwoch, abends8'/» Uhr: Probe des Ring-

kirchenchor«.
Katholische Kirche.

6. Sonntag nach Ostern. — 15. Mai.
Pfarrkirche zum hl. Bonifatius.

Hl. Messen5.30, 6.30, Amt8, Kindergottes¬
dienst(hl. Messe mit Predigt) 9, Hochamt 10, letzte
bl. Messe(mit Predigt) 11.30 Uhr.

Nachm. 2.15 Uhr iakramcntalische Andacht(532)
mit Umgang. Abends8 Uhr Andacht zum hl.
Geist zur Erstehung der Eimracht in der Christen¬
heit, ebenso am Dienstag, Donnerstag und Sams¬
tag; an de» anderen Wochentagen wird dieselbe mit
der Schulmesse(Litanei 521) verbunden.

An den Wochentagen sind die hl. Messen um
5.30, 6.30, 7.10 und 9.15 Ubr. 7.10 Schulmesse
und zwar Montag und Donnerstag für die Bleich¬
straßeschult, Dienstag und Freitag für die Blücher-
und Gntenbergschnle, Mittwoch und Samstag für
die Mittelschuleti an der Raein- und Luifenstraße,
sowie der höheren Mädchenanstalten.

Beickitgelegenheit Samstag Nachm. 5—7 und
nach8, sowie am Sonntag Morgen von 5.30 an.
Samstag 5 Uhr Salve.

Maria-Hilf-Kirche.
Frühmesse und Gelegenheit zur Beichte«

zweite hl. Messe(1. Aloysianischer Sonntag) 7^'
Kindergottesdienst(Amt) 8.45, Hochamt mit Prediai
10 Ubr. 81

Nachm. 2.15 Uhr sakramentalische Andacht wi,
Umgang(532). Abends6 Uhr Maiandad» und
Andacht znm hl. Geiste: ebenso Montag, Mittw,»
nnd Freitag Abend8 Ubr, an den anderen Togen
ist die Andacht zum hl. Geiste während der Schnl.messe.

An den Wochentagen sind die hl. Messen um
6.30 (außer Mittwoch mit»Donnerstag), 7.15
9.15 Uhr. 7.15 sind Schulmessen.

Samstag 6,30 Uhr ist die heil. Messe in du
Schwesternhanskapelle.

Samstag 6.30 Beginn der HI. Weihen.
Samstag Nachm. 5 Uhr Salve, 5—7 und natf

8 Uhr ist Gelegenheit zur Beichte.
Altkattzol«siche Kirche, Schwalbacherstraße.

Sonntag, den 15. Mai, vormittag« 10 Udr-
Amt mit Predigt. Lieder: 124, 110, 8, 14.

W. Krimmel, Pfr,
GvangrUsich-lu1I,rrisicher Gottesdienk,

Adelheldstraße 23.
Sonntag, den 15. Mai (Exaudi), vormittag,

9'/, Uhr: PredigtgotteSdicnst. Pfr . A. Jäger.
Christliches Heim, Westendstraßc 20,1.
Jeden Mittwoch, abends 8'/-—9'/, Uhr

Bibelstunde für Mädchen und Frauen.
Mrthodistrn-Gemeinde. Fricdrichstr. 36, Hth-

Sonntag, den 15. Mai, vormittags 90« Uh»
Predigt von Herrn Prediger W. Bölkner an,
Frankfurt a. M., früher i» St . Louis, N.-A.
Anschließend die Feier des hl. Abendmahls. 11 Uhr:
Sonntagsschule. Nachmittags3"- Uhr: Viertel-
jahrsfest. Abends8 Uhr: GefanggotteSdicnst, der.
bunden mit Ansprache».

Montag, abends 80, Ubr: Singstunde.
Dienstag, abends 80, Ubr: Bibelstunde.
Mittwoch, nachm. 2'/, Uhr: Missionsverein.
Donnerstag, abends 80, Uhr: Jngendbund.

Thema: Der Mensch als Ebenbild Gottes, nach
Werken von Prof. F. Bcttex.

PredigerI . Schmeißer.
Kaptisten-Memeiude, Oranicnstr. 54, Hth. Pt.

Sonntag, den 15. Mai, vormittags 0,10 Uhr:
Predigt. 11 Uhr: Kindergottesdienst. Nachmittag,
4 Uhr: Hauptgottesdienst. 50» Uhr: Jnngfrauen-
Erbaunngsstunde.

Mittwoch, abends8'/, Uhr: Betstunde.
Donnerstag, abends 80» Uhr: Übung be,

Gesangvereins. PredigerE. Karbinsky.
Apostolische Gemeinde.

Kleine Schwalbachcrstraße 10, 2.Et. (Gewerbehalle).
Sonntag, den 15. Mai, vormittags 10 Uhr:

Hauptgottesdienft. Nachmittags4 Uhr: Predigt,
wozu Jedermann freundl. eingcladen ist.

Freitag, 20. Mai, abends8 Uhr: Gottesdienst.
Heilsarmee, Frankenstraße 13.

Jeden Abend 80» Uhr, Sonntags auch vorm.
10 Uhr: Versammlung. Jedermann willkommen.

Nufstsicher Gottesdienst.
Sonntag, vormittags IO3/« Uhr: Heil. Messe-
Mittwoch Abend5 Uhr: Abendgottcsdienst.
Donnerstag(Christi Himmelfahrt), um 11 Uhr:

Heil. Messe. Geburtstag des Kaisers von Rußland.
Kleine Kapelle, Kapelleustr. 19.

United Free ( llinrcli of Scotland.
Divine Service (Presbyterien) will be held

each Sunday in May and June in the Bürger-
Saal (No. 36) of the Rathaus, Marktplatz (Town-
hall) at 11 a. m. and from 5 to 6 p. m.
Preacher : Rev. Colin M. Gibb, M. A., ofLarbert.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschilfahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich morgens 8.05, 9.50

(Schnelliahrt), 10.35 und 12.50 bis Cöln, mittags
3.20 (nur an Sonn- u. Feiertagen ) bis Assmanns¬
hausen, abends 6.35 (Güterschiff) bis Bingen.

Gepäckwagen von Wiesbaden nach Biebrich
morgens 8 Uhr. F 329

Billets und Auskunft in Wiesbaden bei dem
Agent W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364.

Biebrich -Mainzer Dampfschilfahrt
August Waldmann.

Im Anschlüsse an die WiesbadenerStrafsenbahn.
Fahrplan ab 1. Mai 1904.

Beste Gelegenheit nach Mainz. ,
Von Biebrich nach Mainz (ab Schloß) : 9 10

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*.
An und ab Station Kaiserstraße -Haupt-
bahnhof 15 Minuten später. J

Von Mainz nach Biebrich (ab Stadthalle) : 9 10
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*.

An und ab Station Kaiserstrafee-Haupt-
bahnhof 5 Minuten später.

* Nur Sonn- und Feiertags.
Extraboote für Gesellschaften. Abonnements.

Frachtgüter 35 Pfg. per 100 Ko.

Hamburg-Amerika-Linie. F33C
(Passage-Büreaud . Gesellschaft: Wilhelmstr. 10.)

Die nächsten Abfahrten von Post- und
Passagier-Dampfern finden statt : Nach Newyork:
12. 5. Postd. Blücher, 14. 5. Postd. Pretoria , 19.5.
Postd. Moltke, 21. 5. Postd. Graf Walderses,
26./5. Schnellpd. Deutschland, 28./5. Postd.
Bulgarin, 2. 6. Postd. Hamburg, 4./6. Postd. Penn¬
sylvania,9./6. Postd. Blücher, 11./6.Postd. Patricia
16./6. Postd. Moltke, 18./6. Postd. Belgravia, 23-/6-
Schnellpd. Deutschland. Nach Boston: 24.,b,
Postd. Bethania. Nach Baltimore: 24./5. Postd-
Bethanin. Nach Philadelphia : 9./5. Postd. Aciliäi
28. 5. Postd. Arcadia. Nach Westindien: 9.(5-
Postd. Hispania, 12./5. Postd. Westphalia, 16.1“
Postd. Croatia. Nach Mexico: 20./5. Postd. Frisi*.
24./5. Postd. Prinz Aug. Wilhelm. Nach New
Orleans: 15. '5. Postd. Schwarzburg. Nach
Montreal: 11./5. Postd. Matixman. Nach Ost-
Asien: 20./5. Poetd. Sithonia, 25. 5. Postd. Uaffl-
berg, 10./6. Postd. Königsberg, 20./6. Postd.Andalusia.

Dm-l uns Verlag der L. Schellend er g'lchen Hos-Buchdruckerei in Merbaden. '
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